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  Resolution der Generalversammlung, 
verabschiedet am 

sein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung  

 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 76/207 vom 17. Dezember 2021 und ihre früheren 
Resolutionen zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt1, 

 in Bekräftigung der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung, insbesondere der Rio 2 und ihrer 
Grundsätze, des Ergebnisdokuments der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhal-
tige Entwicklung �Die Zukunft, die wir wollen�3 und unter anderem der darin enthaltenen 

gsplan 

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 1760, Nr. 30619. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1741; LGBl. 1998 Nr. 39; öBGBl. Nr. 213/1995; AS 1995 1408. 
2 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/ger-
man/conf/agenda21/rio.pdf. 
3 Resolution 66/288, Anlage. 
4 Resolution S-19/2, Anlage. 
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von Johannesburg�)6 und des Ergebnisdokuments der von der Präsidentschaft der General-
versammlung einberufenen Sonderveranstaltung zur Weiterverfolgung der Anstrengungen 
zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele7, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 70/1 vom 25. September 2015 �Transformation 
unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung�, in der sie einen umfassenden, 
weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Katalog universeller und 
transformativer Ziele und Zielvorgaben für die nachhaltige Entwicklung verabschiedete, ih-
rer Verpflichtung, sich unermüdlich für die volle Umsetzung der Agenda bis zum Jahr 2030 
einzusetzen, ihrer Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und 
Dimensionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung dar-
stellt und eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist, und ihres 
Bekenntnisses dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen � der wirt-
schaftlichen, der sozialen und der ökologischen � in ausgewogener und integrierter Weise 
herbeizuführen und auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufzubauen und 
danach zu streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden, 

 ferner in Bekräftigung ihrer Resolution 69/313 vom 27. Juli 2015 über die Aktions-
agenda von Addis Abeba der dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzie-
rung, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung dar-
stellt, sie unterstützt und ergänzt und dazu beiträgt, die Zielvorgaben für die Umsetzungs-
mittel mit Hilfe konkreter Politiken und Maßnahmen in einen Kontext zu setzen, und in der 
die nachdrückliche politische Entschlossenheit bekräftigt wird, die Herausforderung der 
Finanzierung einer nachhaltigen Entwicklung und der Schaffung eines dafür günstigen Um-
felds auf allen Ebenen im Geiste globaler Partnerschaft und Solidarität zu bewältigen, 

 in Bekräftigung des Übereinkommens von Paris8, allen Vertragsparteien nahelegend, 
das Übereinkommen vollständig durchzuführen, und den Vertragsparteien des Rahmen-
übereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen9, die ihre Ratifikations-, 
Annahme-, Genehmigungs- beziehungsweise Beitrittsurkunde noch nicht hinterlegt haben, 
nahelegend, dies so bald wie möglich zu tun, 

 sowie in Bekräftigung der Neuen Urbanen Agenda, die auf der vom 17. bis 20. Oktober 
2016 in Quito abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen über Wohnungswesen und 
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des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vom 6. bis 
20. November 2022 in Scharm esch-Scheich (˜gypten), 

 dringend zur Durchführung des Übereinkommens von Paris und der auf den nachfol-
genden Konferenzen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen vereinbarten zwischen-
staatlich ausgehandelten Ergebnisse und Beschlüsse auffordernd, 

 daran erinnernd, das am 30. September 2020 das Gipfeltreffen zur biologischen Viel-
falt auf der Ebene der Staats- und Regierungsoberhäupter einberufen wurde, mit dem her-
vorgehoben wurde, wie dringend Maßnahmen auf höchster Ebene zur Unterstützung eines 
ambitionierten, ausgewogenen, praktischen, wirksamen, robusten und transformativen glo-
balen Rahmens für die biologische Vielfalt für die Zeit nach 2020 erforderlich sind, der zur 
Agenda 2030 beiträgt und die Weltgemeinschaft auf den Weg zur Verwirklichung der  
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rekten Ursachen, insbesondere die veränderte Land- und Meeresnutzung, die direkte Aus-
beutung von Organismen, den Klimawandel, die Umweltverschmutzung und die Invasion 
gebietsfremder Arten, vorgegangen werden muss; 

 36. nimmt Kenntnis von den Ergebnissen der Zwischenstaatlichen Plattform Wis-
senschaft-Politik für Biodiversität und Ökosystemleistungen in ihrem Sachstandsbericht 
über die verschiedenen Werte und die Bewertung der Natur und betont, dass die Verwirkli-
chung einer nachhaltigen und gerechten Zukunft Institutionen erfordert, die eine Anerken-
nung und Integration der verschiedenen Werte der Natur und der den Menschen zugutekom-
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